Anlagevermögen

Wirtschaftsgüter, die im Betrieb für längere Zeit eingesetzt werden, gehören sinngemäß zum Anlagevermögen. 

Alle Güter, die zum Weiterverkauf oder zur Weiterverarbeitung bestimmt sind, gehören zum Umlaufvermögen. 

Die richtige Zuordnung der einzelnen Güter ist maßgeblich für deren Ausweis in der Bilanz.

Abgrenzung zwischen Anlage- und Umlaufvermögen

Anlagegüter werden im Betrieb länger gebraucht. 

Zum Umlaufvermögen gehören Gegenstände, die zum Verbrauch oder Verkauf vorgesehen sind.

· Alle Neuwagen eines Autohändlers gehören zunächst zum Umlaufvermögen, da sie für die Weiterveräußerung bestimmt sind. Wird ein solches Fahrzeug für den Betrieb als Geschäftswagen oder auch als Vorführwagen zugelassen, wird das Fahrzeug als Wirtschaftsgut in das Anlagevermögen übernommen.

· Ein Möbelhaus erhält von einem Möbelwerk 20 Schreibtische für die Büromöbelabteilung. Ein Schreibtisch davon wird in der Abteilung selbst als Verkäufer-Arbeitsplatz genutzt. Dieser Schreibtisch zählt zum Anlagevermögen, die restlichen 19 Schreibtische gehören als Handelswaren zum Umlaufvermögen.

· In einem Warenhaus werden von einem Computermodell 50 Exemplare gekauft. 3 Stück davon werden in verschiedenen Büros für den eigenen Bedarf als Bildschirmarbeitsplätze genutzt. Die 3 vom Betrieb selbst genutzten PCs gehören zum Anlagevermögen, die restlichen 47 zum Umlaufvermögen.

Die Erfassung im Anlagevermögen erfolgt direkt bei der Verbuchung der Eingangsrechnung auf einem Sachkonto der Kontenklasse Anlagevermögen.

Im Anlagevermögen unterscheidet man auch:

· materielle Anlagegüter (Maschinen, Möbel etc.),

· immaterielle Anlagegüter (Lizenzen, Patente, Rechte, bestimmte Software etc.) sowie

· abnutzbare und nicht abnutzbare Anlagegegenstände.

Abnutzbare und nicht abnutzbare Wirtschaftsgüter

Grundsätzlich gehören alle Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, deren Nutzung einem bestimmten technischen oder wirtschaftlichen Verschleiß unterliegt, zu den abnutzbaren Wirtschaftsgütern. 

Diese unterliegen der planmäßigen Abschreibung für Abnutzung (AfA) gemäß den gültigen AfA-Tabellen, ggf. den Branchentabellen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter sind zwar auch abnutzbar, sie können aber im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben werden.

Eine planmäßige Abschreibung ist auf nicht abnutzbare Gegenstände unzulässig. 

Sie können lediglich durch außerplanmäßige Abschreibungen wertmäßig gemindert werden (Teilwert).

Grundstücke

Eine außerplanmäßige Abschreibung wäre hier beispielsweise möglich, wenn in der Nähe eines Grundstücks eine Chemiefabrik entsteht und durch die Geruchsbelästigung der Wert des Standorts dadurch geschmälert würde. 

Oder es wird eine Bahntrasse stillgelegt, an die ein Betriebsgrundstück bisher angebunden war. 

Die dann fehlende Anbindung an das Schienennetz würde für den Betrieb hohe Mehrkosten verursachen.

Anlagenabgang

Der Abgang von Anlagegütern erfordert vom Rechnungswesen eine korrekte Verbuchung sowie eine klare Nachvollziehbarkeit dieser Vorgänge. 

Dabei sind die EDV-technischen Besonderheiten eines jeden Programmes zu berücksichtigen. 

In jedem Fall muss der gesamte Zeitraum eines Wirtschafts-gutes vom Zugang im Betrieb bis zum Ausscheiden aus dem Betrieb exakt nachvollziehbar sein. 

Ein korrektes Führen eines Anlagen- oder Bestandverzeichnisses bzw. eines Anlagenspiegels  wird deshalb immer vorausgesetzt.

Jedes Wirtschaftsgut muss mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten und dem Zugangsdatum darin erfasst sein. 

Außerdem müssen die Nutzungsdauer, die Art der Abschreibung, die bisher aufgelaufene (kumulierte) Abschreibung und die Abschreibung des laufenden Geschäftsjahres ausgewiesen werden. 

Daraus errechnet sich der aktuelle Buchwert.

Möglichkeiten von Anlagenabgängen

· Verkauf

· Entnahme ( evtl. zu Privatzwecken)

· Verschrottung

· Schenkung

· Rückgabe im Rahmen der Gewährleistung

All diese Arten des Anlagenabganges sind buchungspflichtige Vorgänge. Es wird im Folgenden unterstellt, dass alle Anlagegüter in einem sog. Anlagenverzeichnis erfasst sind.

